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Öffentliche Bekanntmachung 

Die gemeinsame Sitzung des Kreisaus-
schusses und des Haushalts-, Finanz- und
Rechnungsprüfungsausschusses des Kreis-
tages Wittenberg findet am Dienstag, dem
2. August 2005, um 13.00 Uhr im Bera-
tungsraum 1 (Neubau, 1. Etage) der Kreis-
verwaltung Wittenberg, Breitscheidstr. 3,
06886 Luth. Wittenberg statt. 

Tagesordnung:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen La-

dung,der Beschlussfähigkeit und der öf-
fentlichen Bekanntmachung

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Beschlussvorlage

Beitritt des Landkreises Wittenberg zur
Genehmigung der Haushaltssatzung 2005

Dammer
Landrat 

Öffentliche Bekanntmachung

Die Sitzung des Kreistages Wittenberg findet
am Dienstag,dem 2. August 2005,um 16.00
Uhr, in der Cafeteria der Sparkasse Witten-
berg,Am Alten Bahnhof 3 in 06886 Luth. Wit-
tenberg statt. 

Tagesordnung:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen La-

dung,der Beschlussfähigkeit und der öf-
fentlichen Bekanntmachung

2. Feststellung der Tagesordnung
3. DS 87/05 Beschluss 

Beitritt des Landkreises Wittenberg zur
Genehmigung der Haushaltssatzung 2005

Hensel
Vorsitzender des Kreistages Wittenberg 

Verordnung des Landkr eises 
Wittenberg zur Festsetzung 

des Landschaftsschutzgebietes 
„Elbetal – zwischen Elster 

und Sachau“

Aufgrund der §§ 32,62 und 65 (1) Nr. 4 des
Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-An-
halt (NatSchG LSA) vom 23. Juli 2004

(GVBl. LSA S. 454),zuletzt geändert durch
Gesetz zur Änderung des Naturschutzgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt vom 14. Ja-
nuar 2005 (GVBl. LSA S. 14) und bei Ein-
halten des Verfahrens nach den §§ 29 und 39
NatSchG LSA wird verordnet:

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet

Das im § 2 näher beschriebene Gebiet im
Landkreis Wittenberg wird mit dem In-Kraft-
Treten dieser Verordnung zum Landschafts-
schutzgebiet (LSG) erklärt.
Das Landschaftsschutzgebiet trägt die Be-
zeichnung „Elbetal – zwischen Elster und Sa-
chau“.

§ 2
Schutzgegenstand

(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine
Größe von ca. 2699 ha. 

(2) Die genauen Grenzen des Landschafts-
schutzgebietes sind in den 9 topografi-
schen Karten im Maßstab 1 : 10 000 des
Landesamtes für Landesvermessung und
Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt ein-
getragen. Die Karten sind Bestandteil
dieser Verordnung.

(3) Die Schutzgebietsgrenzen sind in den
topografischen Karten durch eine schwar-
ze Punktreihe dargestellt; sie verlaufen auf
der Linie, welche die Punktreihe von au-
ßen berührt.
Das Landschaftsschutzgebiet besteht aus
den Flächen A und B.

(4) Verbale Beschreibung der Außengrenze  
Die Schutzgebietsgrenze (zur Vereinfa-
chung in der weiteren Beschreibung Gren-
ze genannt) verläuft von dem auf der to-
pografischen Karte: M-33-002-D-b-1
(Ruhlsdorf) markierten Punkt G (Schnitt-
punkt der B 187 mit der K 2232) in süd-
westlicher Richtung immer entlang der
westlichen Straßenseite der K 2232 bis
zum Schnittpunkt mit der nördlichen
Außengrenze des Naturschutzgebietes
„Untere Schwarze Elster“. Sie folgt die-
ser Grenze in westlicher Richtung bis zur
Kreuzung mit dem Deich. 
Die Grenze folgt dann dem landseitigen
Deichfuß in östlicher Richtung bis zum
Schnittpunkt mit einem Entwässerungs-
graben. Sie folgt diesem Graben auf der

südlichen Böschungsoberkante in west-
licher Richtung bis zur Kreuzung mit ei-
nem Weg.
Diesem folgt sie in nördlicher Richtung
bis zur Nutzungsartengrenze Grün-
land/Ackerland. 
Die Grenze verläuft nun an der Wiesen-
/Wald-/Wiesenkante entlang in westlicher
und südlicher Richtung; sie verläuft wei-
ter an der östlichen und südlichen Seite
eines Weges und danach wiederum an der
östlichen Böschungskante eines Entwäs-
serungsgrabens in südlicher Richtung.
Sie folgt dann dem landseitigen Deichfuß
in südlicher Richtung bis zur Ortslage
Schützberg. Die Gemeinde Schützberg
wird vollständig ausgegrenzt. Am süd-
lichen Ortsrand der Gemeinde Schützberg
verläuft die Grenze an der westlichen Stra-
ßenseite der K 2232 in südlicher Richtung.
Grenzt Kietz (OT der Gemeinde Schütz-
berg) aus und verläuft dann auf dem
landseitigen Deichfuß in südlicher Rich-
tung bis zur Gemeinde Klöden. Die Gren-
ze folgt weiter dem landseitigen Deich-
fuß in südlicher Richtung bis zur
Landesgrenze Sachsen/Sachsen-Anhalt.
Sie folgt dieser Landesgrenze in westlicher
und in südlicher Richtung bis zur Neu-
mühle,danach verläuft sie in nördlicher
Richtung auf der östlichen Straßenseite der
B 182 bis zur Ortslage Sachau; grenzt die
Ortslage vollständig aus und verläuft
vom nördlichen Ortsrand an der Bö-
schungskante der Talsandterrasse der Elb-
aue in nördlicher Richtung bis zur Orts-
lage Priesitz. Die Gemeinde Priesitz wird
vollständig ausgegrenzt.
An ihrem nördlichen Ortsrand verläuft die
Grenze weiter auf der Böschungsober-
kante der Talsandterrasse in nordwest-
licher Richtung bis zur Kreuzung mit der
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B 182. Sie verläuft dann auf der östlichen
Straßenseite der B 182 bis zur Stadt
Pretzsch; diese wird vollständig ausge-
grenzt. Am nordöstlichen Stadtrand trif ft
die Grenze wieder auf den landseitigen
Deichfuß und verläuft an diesem in nörd-
licher Richtung. An der Deichkreuzung
nördlich der Kläranlage Merschwitz ver-
läuft die Grenze auf dem landseitigen
Deichfuß des westlichen Deiches in nord-
westlicher Richtung bis zur Kreuzung mit
der Grenze des Landschaftsschutzgebie-
tes  „Elbetal – zwischen Wittenberg und
Bösewig“. Beide Landschaftsschutzge-
biete haben in diesem Bereich eine ge-
meinsame Grenze. Diese verläuft auf der
südlichen und der östlichen Außengren-
ze des NSG „Alte Elbe bei Bösewig“, in
der Mitte des Klödener Risses und in der
Mitte der Elbe in nördlicher Richtung. Da-
nach verläuft die Grenze auf der Gemar-
kungsgrenze zwischen Wartenburg und
Elster in östlicher Richtung,den Fluss El-
be in nördlicher Richtung querend bis zur
Kreuzung mit dem Elberadweg, diesem
an der südlichen Grenze der Gemeinde
Elster folgend,danach verläuft die Gren-
ze an der Terrassenkante der Elbeaue in
östlicher Richtung und anschließend folgt
sie der Böschungsoberkante eines Grabens
bis zur Kreuzung mit der B 187. Auf der
südlichen Straßenseite der B 187 verläuft
die Grenze in östlicher Richtung bis zur
Gemeinde Listerfehrda. Östlich der Kreu-
zung des Wiesenbaches mit der B 187
folgt die Grenze dem Wiesenweg in süd-
östlicher Richtung um die Gemeinde Lis-
terfehrda. 
Am südöstlichen Ortsrand der Gemeinde
Listerfehrda trifft die Grenze auf die B 187
und folgt ihr auf der südlichen Straßen-
seite in östlicher Richtung bis zur Kreu-
zung der B 187 mit der K 2232.     

(5)Die Ausfertigungen der topografischen
Karten und die Verordnung sind bei der
unteren Naturschutzbehörde und bei den
Verwaltungssitzen der Stadt Pretzsch,der
Stadt Jessen,der Gemeinden Elster, Prie-
sitz, Trebitz,Klöden,Axien, Listerfehr-
da und Schützberg zur kostenlosen Ein-
sicht für jedermann während der
Dienstzeiten niedergelegt.

 

§ 3
Schutzzweck 

 

Das Landschaftsschutzgebiet ist als Teil der
Landschaftseinheiten „Dessauer Elbetal“ und
„Annaburger Heide und Schwarze-Elster-
Tal“ von nachfolgend beschriebenen Cha-
rakter geprägt. Der Charakter des Gebietes ist
zu erhalten und zu entwickeln. Dieser wird
insbesondere bestimmt durch:
a) die gebietsspezifischen Arten- und For-

menmannigfaltigkeiten,wie sie in ihrer
Komplexität im Landschaftsmosaik
mitteleuropäischer Flusstalauen mit den
angrenzenden Talsandterrassen auftre-

ten,insbesondere der für diese Bereiche
charakteristischen,historisch gewachse-
nen Kulturlandschaft,

b) die gebietstypischen Vegetationsgesell-
schaften naturnaher, waldreicher Über-
flutungsauen mit subkontinentalen Flo-
renelementen,die in dieser Ausdehnung
in Mitteleuropa einmalig sind,

c) eine vielfältige,auentypische Fauna ein-
schließlich zahlreicher bestandsbedrohter
Arten.

Zweck der Unterschutzstellung des Gebietes
im Sinne des § 32 des Naturschutzgesetzes
des Landes Sachsen-Anhalt ist:
1. Die Erhaltung, Entwicklung oder die

Wiederherstellung der Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
oder der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit
der Naturgüter, insbesondere:
a) Schutz und Entwicklung der weitge-

hend unzerschnittenen Auenlandschaft
mit starker naturnaher Prägung ihrer
Auenstandorte und der ausgeprägten
hydrologischen Dynamik des Elbe-
stroms und der Schwarzen Elster mit
einer damit einhergehenden Entwick-
lung naturnaher Flussufer mit der
charakteristisch erhaltenen Vegeta-
tionszonierung,

b) Schutz,Erhalt und Entwicklung der
Lebensstätten zahlreicher naturraum-
typischer Tier- und Pflanzenarten,
insbesondere von:

– naturnahen Kleingewässern sowie Alt-
wassern und Altarmen der Elbe und
der Schwarzen Elster mit Verlan-
dungszonen,

– Groß- und Kleinröhrichten sowie Pio-
nierfluren der Ufer,

– Flutrinnen mit auentypischer Mor-
phologie,

– artenreichen Sandtrockenrasen und
anderen Sandpionierfluren auf natür-
lichen oder vom Menschen geschaf-
fenen Standorten,

– Feldgehölzen,Einzelbäumen,Hecken
und Gebüschen sowie linienförmig
ausgeprägten Gehölzen mit Arten der
Hartholz- und Weichholzaue,

– Streuobstwiesen,
– Nasswiesen und Feuchtwiesen mit

unterschiedlicher Trophie und unter-
schiedlichem Überflutungsregime,

c) der Schutzzweck umfasst auch die Si-
cherung,Förderung, Entwicklung und
Wiederherstellung des Landschafts-
teils als Vorkommensgebiet von na-
türlichen Lebensräumen von gemein-
schaftlichem europäischen Interesse
nach dem Anhang I der Richtlinie
92/43/EWG1 (Richtlinie zur Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Tiere und
Pflanzen),insbesondere von:

– Flüssen mit Schlammbänken mit Ve-
getation des Chenopodion rubri p.p.
und des Bidention p.p.,

– feuchten Hochstaudenfluren der pla-
naren und montanen bis alpinen Stu-
fe,

– magerem Flachland – Mähwiesen
(Alopecurus pratensis,Sanguisorba of-
ficinalis),

– natürlichen eutrophen Seen mit einer
Vegetation des Magnopotamions oder
Hydrocharitions,

– Flüssen der planaren bis montanen
Stufe mit Vegetation des Ranunculion
fluitantis und des Callitricho-Batra-
chion,

– Brenndolden – Auenwiesen (Cnidion
dubii),

– Hartholzauenwäldern mit Quercus ro-
bur, Ulmus laevis,Ulmus minor, Fra-
xinus excelsior oder Fraxinus angus-
tifolia (Ulmenion minoris),

– subatlantischem oder mitteleuropäi-
schem Stieleichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald (Carpinion betuli),

– Auenwäldern mit Alnus glutinosa und
Fraxinus excelsior (Alno-Padion,Al-
nionincanae,Salicion albae – Weich-
holzauenwälder) – prioritärer Le-
bensraumtyp,

– trockenen kalkreiche Sandrasen –
prioritärer Lebensraumtyp,

d) Schutz und Entwicklung einer auen-
typischen Fauna mit Populationen
überregional seltener und bestands-
bedrohter Arten,darunter:

– Großer Brachvogel,Beutelmeise, Kie-
bitz, Schwarzkehlchen,Drosselrohr-
sänger, Wiedehopf,Knäckente,Be-
kassine,Wendehals,Braunkehlchen,

– Seefrosch,Wechselkröte, Laubfrosch,
Ringelnatter,

– Aland,Döbel und Quappe,
– Schuppenschwanz,
e) der Schutzzweck umfasst auch die Si-

cherung,Förderung, Entwicklung und
Wiederherstellung des Landschafts-
teils als Vorkommensgebiet von wild
lebenden Tier- und Pflanzenarten von
gemeinschaftlichem europäischen
Interesse nach dem Anhang II der
Richtlinie 92/43/EWG1 (Richtlinie
zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wild lebenden
Tiere und Pflanzen), insbesondere
von:

– Elbebiber (Castor fiber),
– Rotbauchunke (Bombina bombina),
– Rapfen (Aspius aspius),Bitterling

(Rhodeus sericeus amarus).
f) Der Schutzzweck umfasst auch Arten

nach Anhang I der Richtlinie 79/409/
EWG2 über die Erhaltung der wild le-
benden Vogelarten einschließlich ih-
rer Lebensräume,insbesondere von:
Weißstorch (Ciconia ciconia),
Schwarzmilan (Milvus migrans),Rot-
milan (Milvus milvus),Eisvogel (Al-
cedo atthis),Sperbergrasmücke (Syl-
via nisoria), Neuntöter (Lanius
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collirio), Rohrweihe (Circus aerugi-
nosus),Schwarzspecht (Dryocopus
martius), Kranich (Grus grus),
Schwarzstorch (Ciconia nigra),Wes-
penbussard (Pernis  apivorus) und als
Gastvögel Seeadler (Haliaeetus albi-
cilla) und Fischadler (Pandion hali-
aetus),

g) Schutz und Entwicklung einer auen-
typischen Flora mit Populationen von
überregional seltenen Pflanzenarten,
insbesondere unterschiedlich stark
gefährdeten Arten der Gewässer, Ufer,
Wiesen und Gehölze,darunter:

– Schwarzpappel,Sumpf-Brenndolde,
Schlammling, Wassernuss, Frosch-
biss,Braunes Zyperngras,sibirische
Schwertlilie,

h) Erhalt und Wiederherstellung hoher
Grundwasserstände als Grundlage für
eine flussauentypische Wasserversor-
gung der Gewässer und Böden,

i) Schutz und Erhalt des natürlichen
Bodenreliefs,insbesondere der Flut-
rinnen und sandigen Erhebungen,

j) Schutz und Erhalt holozäner Fluss-
auensedimente mit weichselkaltzeit-
lichen Niederterrassenrelikten und lo-
kal verbreiteten Dünen,

k) Schutz und naturnahe Entwicklung al-
ler Waldflächen,insbesondere Wieder-
bewaldung zur Sicherung und Ent-
wicklung der artenreichen, aber
bedrohten Lebensräume an der Elbe
und an der Schwarzen Elster,

l) Sicherung und Entwicklung eines Le-
bensraumverbundes im Landschafts-
schutzgebiet durch Erhalt und Ent-
wicklung von Strukturen,die einen
Individuen- bzw. Populationsaustausch
auch mit angrenzenden wertvollen
Lebensräumen ermöglichen.  

2. Die Bewahrung der Vielfalt, Eigenart
und Schönheit der Landschaft,insbeson-
dere von:
a) einer überwiegend durch Grünland-

nutzung geprägten sowie durch Au-
engehölze,naturnahe Gewässer und
Brachen gegliederte Offenlandschaft
beidseitig  der Elbe und der Schwar-
zen Elster, die sich durch ihre Selten-
heit sowie durch die besondere Ei-
genart und die hervorragende
Schönheit ihrer naturnahen Land-
schaftsstruktur von der angrenzen-
den Landschaft abhebt,

b) kleinstrukturierten und traditionell
ländlich geprägten Siedlungskanten.

3. Der Erhalt des Gebietes wegen seiner be-
sonderen Bedeutung für die Erholung,da-
zu ist:
a) das Naturerlebnis zu sichern,
b) die intensive Erholungsnutzung sowie

die lärm- bzw. geruchsbelästigenden
Nutzungen oder Handlungen auf da-
für geeignete Teile der Fläche B zu
konzentrieren. 

§ 4
Verbote 

(1) Im Landschaftsschutzgebiet ist es vorbe-
haltlich der in § 6 dieser Verordnung zu-
lässigen Handlungen verboten:

1. naturraumtypische Landschaftsbestand-
teile,wie Hecken,Gebüsche,Ufergehöl-
ze, Baumreihen,Einzelbäume und Saum-
strukturen ganz oder teilweise zu
beseitigen oder zu beschädigen oder auf
andere Weise in ihrem Wachstum oder in
ihrer Entwicklung zu stören;

2. fließende und stehende natürliche oder na-
turnahe Gewässer einschließlich ihrer
Uferböschungen, Ufersaumstrukturen so-
wie Feuchtgebiete,insbesondere Feucht-
wiesen,Röhrichte und Auwälder zu schä-
digen,umzuwandeln oder zu beseitigen;

3. die Bodendecke auf Acker- und Grünland
abzubrennen;

4. Trocken- und Halbtrockenrasen zu be-
seitigen oder in seiner Entwicklung zu be-
einträchtigen; 

5. die Oberflächengestalt des Bodens ins-
besondere durch Abgrabungen,Auf-
schüttungen,Auffüllungen oder auf andere
Weise zu verändern;

6. Maßnahmen durchzuführen,die zu einer
Beeinflussung oder Veränderung des Was-
serhaushaltes oder zur Absenkung des
Grundwassers führen können;   

7. Lebensstätten wild lebender Pflanzen
und Tiere zu beeinträchtigen,zu verän-
dern,zu verunreinigen,zu schädigen oder
ganz zu beseitigen;

8. außerhalb von öffentlich-rechtlich zuge-
lassenen und gekennzeichneten Plätzen
sowie außerhalb von Hausgärten,Klein-
gärten, Ferien- und Wochenendhaus-
grundstücken offene Feuerstätten zu er-
richten oder zu betreiben;

9. Abfälle oder andere Materialien,Stoffe,
Gegenstände zu lagern oder abzulagern,
soweit sie nicht zu einer zulässigen Grund-
stücksnutzung (wie z. B. einer landwirt-
schaftlichen Nutzung) erforderlich sind; 

10.das Schutzgebiet außerhalb öffentlicher
Wege mit Kraftfahrzeugen aller Art zu be-
fahren;

11.auf nicht dafür vorgesehenen Plätzen zu
zelten,zu lagern,Wohnwagen oder andere
für den Aufenthalt geeignete Fahrzeuge
aufzustellen oder Kraftfahrzeuge abzu-
stellen;

12.Extremsportarten oder andere Betätigun-
gen zu betreiben,die die naturbezogene
Erholung durch Lärm oder auf andere Art
und Weise stören,wie insbesondere:
Motocrossveranstaltungen,Mountain-
bikerennen,Modellflugsportwettkämp-
fe; Anlagen zur Durchführung von touris-
tischen Attraktionen zu errichten,wie
insbesondere: der Bau einer Motocross-
strecke; die Durchführung von Hub-
schrauberrundflügen; die Landung von
Hubschraubern und Flugzeugen außerhalb
von Rettungs- und Gefahreneinsätzen;

13.Wander-, Sport- oder andere gesellige Ver-
anstaltungen auf Fahrrädern oder zu Fuß
mit mehr als 100 Personen durchzufüh-
ren; 

14.Totholz und Stubben auf Forstflächen und
in Feldhecken zu roden und zu entsorgen;  

15.außerhalb von forstwirtschaftlich ge-
nutzten Grundstücken andere als stand-
ortheimische Gehölze anzupflanzen und
Waldbestände in andere als standorthei-
mische Waldgesellschaften umzuwan-
deln;

16.die Jagd,die Fischerei,die Beweidung von
Flächen im Umkreis von 30 m um einen
erkennbar besetzten Biberbau auszufüh-
ren bzw. durchzuführen;

17.in Röhrichte einzudringen oder sich ihnen
wasserseitig dichter als 5 m zu nähern;

(2) Auf den in den topografischen Karten als
A dargestellten Flächen ist es vorbehalt-
lich der in § 6 dieser Verordnung zuläs-
sigen Handlungen zusätzlich verboten:
bauliche Anlagen aller Art einschließlich
Einfriedungen,Werbe- und Verkaufsein-
richtungen,auch wenn sie keiner bau-
aufsichtlichen Genehmigungs- oder An-
zeigepflicht unterliegen oder nur
vorübergehender Art sind, zu errichten,
aufzustellen oder wesentlich zu verändern.

§ 5
Erlaubnisvorbehalte

(1) Der Erlaubnis der unteren Naturschutz-
behörde bedarf:

1. im Landschaftsschutzgebiet
a) die Errichtung von freistehenden orts-

festen Jagdkanzeln und offenen
Schutzhütten in den offenen Land-
schaftsteilen (außerhalb des Waldes),

b) die Anlage von Flugplätzen und Mo-
dellflugplätzen,

c) das Ausüben von Modellflugsport,
d) das Anbringen von Hinweisschildern

aller Art und das Aufstellen oder An-
bringen von Plakaten, Schrift- und
Bildtafeln,

e) das Verankern von Wohnbooten,Bo-
jen und anderen schwimmenden An-
lagen und die Errichtung von Stegen,

f) das Anlegen von Weihnachtsbaum-
kulturen,

g) die dauerhafte Nutzungsänderung von
Flächen,wie z. B. die Anlage von
Kleingärten,

2. auf den in den topografischen Karten als
B dargestellten Flächen zusätzlich:
bauliche Anlagen aller Art einschließlich
Einfriedungen,Werbe- und Verkaufsein-
richtungen, auch wenn sie keiner bau-
aufsichtlichen Genehmigungs- oder An-
zeigepflicht unterliegen oder nur
vorübergehender Art sind, zu errichten,
aufzustellen oder wesentlich zu verändern.

(2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 ist, unbe-
schadet anderer Rechtsvorschriften,auf
Antrag von der unteren Naturschutzbe-
hörde zu erteilen,wenn die beabsichtig-
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te Handlung den Charakter des Gebietes
nicht verändert und dem besonderen
Schutzzweck nicht oder nur unerheblich
zuwiderläuft. Die Erlaubnis kann mit
Nebenbestimmungen versehen werden.

 

§ 6
Zulässige Handlungen

 

Entgegen § 4 dieser Verordnung bleiben zu-
lässig,ohne dass es einer Erlaubnis nach § 5
bedarf:
1. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche

Bodennutzung auf den rechtmäßig dafür
genutzten Flächen mit der Maßgabe,dass
§ 4 Absatz 1 Nr. 1 bis 4 gelten;

2. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche
Bodennutzung auf den rechtmäßig dafür
genutzten Flächen mit der Maßgabe,dass
Höhlenbäume und Horstbäume erhalten
bleiben;

3. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd;
wie die Ansitzjagd; wie die Drückjagd in
den Monaten November und Dezember;

4. die Errichtung von Ansitzleitern und orts-
festen und beweglichen Kanzeln im Wald
bei ausschließlicher Verwendung von
Holz; 

5. die Ausübung der ordnungsgemäßen Fi-
scherei; 

6. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Ge-
wässer 1. und 2. Ordnung im Benehmen
mit der unteren Naturschutzbehörde mit
der Maßgabe,dass  
a) Maßnahmen zeitlich und räumlich

derart durchzuführen sind, dass ein
vielfältiger und standortgerechter
Pflanzen- und Tierbestand erhalten
bleibt oder sich neu entwickeln kann,

b) bei erforderlichen Wasserbaumaß-
nahmen möglichst natürliche Bau-
stoffe und ingenieurbiologische Me-
thoden verwendet werden,

c) keine Pflanzenschutzmittel verwendet
werden.

Der Herstellung des Benehmens für die
ordnungsgemäße Unterhaltung der Ge-
wässer 1. und 2. Ordnung bedarf es nicht,
soweit es sich um unaufschiebbare Maß-
nahmen handelt.

7. die bestimmungsgemäße Nutzung der
Bundeswasserstraße Elbe;

8. die Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen an
den Hochwasserschutzanlagen und die
Kontrolle der Hochwasserschutzanlagen;

9. die ordnungsgemäße Unterhaltung und In-
standsetzung von ober- und unterirdi-
schen Ver- und Entsorgungsleitungen so-
wie Ver- und Entsorgungsanlagen,Straßen
einschließlich dazugehöriger Durchläs-
se/Brückenbauwerke,Drainagen und von
forstwirtschaftlich genutzten Wegen bei
ausschließlichem Einsatz natürlicher Ma-
terialien;

10.die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser
Verordnung aufgrund behördlicher Ein-
zelfallentscheidungen rechtmäßig ausge-
übten Nutzungen und Befugnisse in der

bisherigen Art und im bisherigen Umfang; 
11.Schutz-,Pflege- und Entwicklungsmaß-

nahmen,die von der zuständigen Natur-
schutzbehörde angeordnet worden sind;

12.Maßnahmen zur Untersuchung von Alt-
lastenverdachtsflächen und sonstigen Ver-
dachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt-
lastensanierung und der Sanierung
schädlicher Bodenveränderungen gemäß
Bundesbodenschutzgesetz; 

13.die behördlichen sowie behördlich ange-
ordneten oder zugelassenen Beschilde-
rungen,soweit sie auf den Schutzzweck
des Gebietes hinweisen oder als hoheit-
liche Kennzeichnungen,als Orts- oder Ver-
kehrshinweise, als Wegemarkierungen
oder als Warntafeln oder der Kennzeich-
nung der Angelgewässer dienen;  

14.die Maßnahmen,die der Abwehr einer un-
mittelbar drohenden Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung dienen.
Die untere Naturschutzbehörde ist über die
getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu
unterrichten. Sie kann nachträglich er-
gänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit
mit dem Schutzzweck treffen; 

15.der fachgerechte Gehölzrückschnitt zur
Erhaltung des Lichtraumprofils im Zeit-
raum vom 1. Oktober bis zum 31. Janu-
ar und die Ausführung von Pflegemaß-
nahmen an Hecken im Zeitraum vom
1. September bis 14. März und die Pfle-
gemaßnahmen an Obstbäumen;

16.das Anlanden von Paddel-,Kanu-,Ruder-
und anderen Sportbooten an den offiziel-
len Anlandestellen des Elbeufers.

 

§ 7
Pflege- und Entwicklungsziele

 

Es werden folgende Ziele für die Pflege und
Entwicklung des Gebietes verfolgt:
1. Erhalt und Entwicklung der vielfältigen

auentypischen Lebensräume; 
2. Erhalt und Entwicklung der Brut-, Nah-

rungs- und Rasthabitate für Wiesen- und
Wasservögel;

3. Erhalt und Entwicklung der nach Anhang
I und II der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie
geschützten natürlichen Lebensräumen
von gemeinschaftlichem Interesse sowie
Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaft-
lichem Interesse.
Die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
werden für die Teilflächen der besonde-
ren Schutzgebiete „NATURA 2000“:

a) Elbaue zwischen Griebo und Prettin (lan-
desinterne Nummer:FFF0073),

b) Mündungsgebiet der Schwarzen Elster
(landesinterne Nummer:SPA0016),

c) Untere Schwarze Elster (landesinterne
Nummer: FFH0071), in den Manage-
mentplänen geregelt.

 

§ 8
Duldungspflichten

 

Die Eigentümer und die Nutzungsberechtig-
ten haben das Aufstellen von Schildern zur

Kennzeichnung des Schutzgebietes zu dulden.

 

§ 9
Befreiungen

 

Von den in § 4 dieser Verordnung aufgeführten
Verboten kann die untere Naturschutzbehör-
de gemäß § 58 NatSchG LSA auf Antrag Be-
freiung gewähren,wenn:
1. die Durchführung der Vorschrift im Ein-

zelfall
a) zu einer nicht beabsichtigten Härte

führen würde und die Abweichung mit
den Belangen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege zu vereinbaren
ist 

oder
b) zu einer nicht gewollten Beeinträch-

tigung von Natur und Landschaft füh-
ren würde oder

2. überwiegende Gründe des Gemeinwohls ei-
ne Befreiung erfordern.

 

§ 10
Odnungswidrigk eiten 

 

1. Wer vorsätzlich oder fahrlässig den in §4
dieser Verordnung aufgeführten Verboten
zuwiderhandelt ohne eine Befreiung ge-
mäß § 9 zu besitzen oder

2. eine der in § 5 dieser Verordnung be-
schriebenen Handlungen vornimmt ohne
eine Erlaubnis gemäß § 5 zu besitzen oder

3. bei Vornahme einer zulässigen Handlung
nach § 6 Nr. 1,Nr. 2 oder Nr. 6 dieser Ver-
ordnung  den darin genannten Maßgaben
zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig
gemäß § 65 Absatz 1 Nr. 4 des Natur-
schutzgesetzes des Landes Sachsen-An-
halt.

 

§ 11
Verhältnis zu anderen naturschutz-

rechtlichen Bestimmungen

 

(1) Soweit für den Bereich des Landschafts-
schutzgebietes weitergehende natur-
schutzrechtliche Vorschriften bestehen,
bleiben diese unberührt.

(2) Soweit diese Verordnung keine weiter-
gehenden Vorschriften enthält,bleiben die
Regelungen über gesetzlich geschützte
Biotope (§ 37 des Naturschutzgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt) und die Rege-
lungen für den Schutz und die Pflege wild
lebender Tier- und Pflanzenarten (§ 48 des
Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt) unberührt. 

 

§ 12
In-Kraf t-Treten

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis
Wittenberg in Kraft.

Wittenberg, 22. Juni 2005

Dammer  
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1Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild
lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. Nr. L 206 vom 22.
Juli 1992,S. 7),zuletzt geändert durch Verordnung (EG)
Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 29. September 2003 (ABl. Nr. L 284 vom 31.
Oktober 2003,S. 1),
2 Richtlinie des Rates vom 2. April 2005 über die Er-
haltung der wild lebenden Vogelarten (79/409/EWG),
(ABl. L 103 vom 25. April 1979,S. 1), zuletzt geändert
durch Verordnung (EG) Nr. 807/2003 des Rates vom 14.
April 2003 (ABl. L 122 vom 16. Mai 2003, S. 36).

Umweltamt – Bekanntmachung

Der Landkreis Wittenberg als untere Was-
serbehörde gibt bekannt,dass die Wasserge-
sellschaft Börde-Westfläming mbH WBW,
Postfach 1430,39004 Magdeburg einen An-
trag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 9
Abs.4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes
(GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I
S. 2182,2192) i. V. m. § 6 der Verordnung
zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts (SachenR-DV)
vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900)
für die Trinkwasserleitung Oranienbaum–
Wasserwerk Oranienbaum gestellt hat.

Folgende Flurstücke in der Gemarkung Jü-
denberg sind betroffen:

Flur 9   Flurstücke  49/6,49/,45/1

Die Antragsunterlagen können für einen Zeit-
raum von vier Wochen ab der Bekanntma-
chung an folgender Stelle eingesehen werden:

Landkreis Wittenberg
Bürgerbüro
Breitscheidstraße 3
06886 Lutherstadt Wittenberg
zu folgenden Zeiten:
Montag–Mittwoch 8.00 Uhr–17.00 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr–18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr–14.00 Uhr
Telefonische Anfragen sind unter 03491/
479885 möglich.

Der Landkreis Wittenberg bescheinigt nach
Ablauf der Auslegungsfrist der Antrags-
unterlagen mit der Ausstellung der Leitungs-
und Anlagenrechtsbescheinigung,dass für die
genannten Grundstücke eine beschränkte
persönliche Dienstbarkeit besteht. Die durch
Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumen-
tiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990.
Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigentü-
mer des belasteten Grundstückes nach Ein-
trag der Dienstbarkeit und Aufforderung
durch den Grundstückseigentümer ein Aus-
gleich zu zahlen.
Die Grundstückseigentümer werden auf ihr
Widerspruchsrecht gemäß § 7 Abs. 5 Sa-
chenR-DV hingewiesen.

Während der vierwöchigen Auslegungszeit
kann Widerspruch schriftlich beim Landkreis
Wittenberg, untere Wasserbehörde,Breit-
scheidstraße 3,06886 Lutherstadt Wittenberg
oder zur Niederschrift eingelegt werden.
Entsprechende Formulare liegen in der Aus-
legungsstelle bereit. Es können nur Wider-
sprüche  berücksichtigt werden,die bis zum
Ende der Auslegungszeit eingegangen sind.
Es ist zu beachten,dass ein zulässiger Wider-
spruch nur darauf gerichtet sein kann,dass die
dargestellte Leitungsführung nicht richtig
ist. Dies bedeutet,dass ein Widerspruch sich
nur dagegen richten kann,dass ein Grundstück
gar nicht von der Leitung betroffen ist oder
in anderer Weise,als vom Antragsteller dar-
gestellt. Ein Widerspruch kann nicht damit be-
gründet werden,dass kein Einverständnis mit
der Belastung des Grundstückes besteht.

Umweltamt – Bekanntmachung

Der Landkreis Wittenberg als untere Was-
serbehörde gibt bekannt,dass die Stadt Kem-
berg einen Antrag auf Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 9 Abs. 4 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20. Dezember
1993 (BGBl. I S. 2182,2192) i. V. m. § 6 der
Verordnung zur Durchführung des Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts
(SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994
(BGBl. I S. 3900) für einen Mischwasserka-
nal gestellt hat.

Folgende Flurstücke in der Gemarkung Kem-
berg sind betroffen:

Flur 13   Flurstücke  211,212

Die Antragsunterlagen können für einen Zeit-
raum von vier Wochen ab der Bekanntma-
chung an folgender Stelle eingesehen werden:

Landkreis Wittenberg
Bürgerbüro
Breitscheidstraße 3
06886 Lutherstadt Wittenberg

zu folgenden Zeiten:
Montag–Mittwoch 8.00 Uhr–17.00 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr–18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr–14.00 Uhr
Telefonische Anfragen sind unter 03491/
479885 möglich.

Der Landkreis Wittenberg bescheinigt nach
Ablauf der Auslegungsfrist der Antrags-
unterlagen mit der Ausstellung der Leitungs-
und Anlagenrechtsbescheinigung,dass für die
genannten Grundstücke eine beschränkte
persönliche Dienstbarkeit besteht. Die durch
Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumen-
tiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990.

Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigentü-
mer des belasteten Grundstückes nach Ein-
trag der Dienstbarkeit und Aufforderung
durch den Grundstückseigentümer ein Aus-
gleich zu zahlen.
Die Grundstückseigentümer werden auf ihr
Widerspruchsrecht gemäß § 7 Abs. 5 Sa-
chenR-DV hingewiesen.
Während der vierwöchigen Auslegungszeit
kann Widerspruch schriftlich beim Landkreis
Wittenberg, untere Wasserbehörde,Breit-
scheidstraße 3,06886 Lutherstadt Wittenberg
oder zur Niederschrift eingelegt werden.
Entsprechende Formulare liegen in der Aus-
legungsstelle bereit. Es können nur Wider-
sprüche  berücksichtigt werden,die bis zum
Ende der Auslegungszeit eingegangen sind.
Es ist zu beachten,dass ein zulässiger Wider-
spruch nur darauf gerichtet sein kann,dass die
dargestellte Leitungsführung nicht richtig
ist. Dies bedeutet,dass ein Widerspruch sich
nur dagegen richten kann,dass ein Grundstück
gar nicht von der Leitung betroffen ist oder
in anderer Weise,als vom Antragsteller dar-
gestellt. Ein Widerspruch kann nicht damit be-
gründet werden,dass kein Einverständnis mit
der Belastung des Grundstückes besteht.

Umzug 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
mbH des Landkreises Wittenberg 

Aus technischen Gründen muss die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft mbH des Land-
kreises Wittenberg den bisherigen Betriebs-
standort am Markt 20 in der Lutherstadt
Wittenberg aufgeben. Während der Um-
zugsphase vom 27. bis zum 29. Juli 2005 sind
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter den
üblichen Telefonnunmmern eingeschränkt
zu erreichen. 
Ab dem 01. August 2005 steht die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft mbH des Land-
kreises Wittenberg allen Interessierten mit ih-
ren Leistungen in gewohnter Weise in den
neuen Räumen (im Gebäude der Sparkasse
Wittenberg),Am Alten Bahnhof 3, in der Lu-
therstadt Wittenberg wieder zur Verfügung. 
Die Telefon- und Faxnummern sowie die E-
Mail-Anschriften bleiben unverändert.

WFG des Landkreises Wittenberg
Am Alten Bahnhof 3
Lutherstadt Wittenberg 
Telefon:03491/462393 
Fax:03491/462390
info@wfg-wittenberg.de
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Bürgerbüros des Landkreises

Wittenberg (0 34 91) 47 91 00
Jessen (0 35 37) 26 21 00
Gräfenhainichen (03 49 53) 3 31 00



Bürgerbüros

 

Die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros in
Wittenberg erwarten Sie zu folgenden 
Sprechzeiten:
Montag 8.00–17:00 Uhr
Dienstag 8:00–17:00 Uhr
Mittwoch 8:00–17:00 Uhr
Donnerstag 8:00–18:00 Uhr
Freitag 8:00–14:00 Uhr

In Jessen und Gräfenhainichen gelten folgende
Sprechzeiten:
Montag 8.00–17:00 Uhr
Dienstag 8:00–17:00 Uhr
Mittwoch 8:00–12:00 Uhr
Donnerstag 8:00–18:00 Uhr
Freitag 8:00–12:00 Uhr

 

Bürgerbüro Wittenberg

 

Breitscheidstraße 3
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon:03491/479-100
Telefax:03491/479-300
E-Mail: buergerbuero-wb@landkreis.wittenberg.de

 

Bürgerbüro Jessen

 

Markt 17–19
06917 Jessen
Telefon:03537/262-370
Telefax:03537/262-111
E-Mail: buergerbuero-je@landkreis.wittenberg.de

 

Bürgerbüro Gräfenhainichen

 

Karl-Liebknecht-Str. 12
06773 Gräfenhainichen

Telefon:034953/33-100
Telefax:034953/33-111
E-Mail:buergerbuero-ghc@landkreis.wittenberg.de

 

Wir beraten Sie zu:

 

– Aufgaben des Landkreises,Sitz des zu-
ständigen Amtes und des Sachbearbeiters

– Angelegenheiten der Fachämter
– allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten
– Einrichtungen und Verbänden im Land-

kreis

 

Sie können bei uns:

 

– Termine mit Fachämtern vereinbaren
– alle Antragsformulare der Kreisverwaltung

und Hilfestellung im Antragsverfahren
erhalten (z. B. Anträge auf:Wohngeld,Er-
lass oder Ermäßigung der Elternbeiträge
für Kindertagesstätten,Leistungen nach
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz)

– Anträge zur Weiterleitung an das zustän-
dige Amt abgeben

– Kreisvolkshochschule:Kursinformation,
Anmeldung und Programmhefte

– Banderolen für Restmüllbehälter und
Biotonnen sowie Restmüllsäcke kaufen,
gelbe Säcke erhalten

– Widerspruch einlegen

 

Schülerferienticket 2005

 

In den Sommerferien 2005 gibt es wieder ein
Schülerferienticket, inklusive eines Gut-
scheinheftes für den freien Eintritt bzw. zum
Kauf ermäßigter Eintrittskarten in verschie-
denen Freizeiteinrichtungen.

Das Ticket gilt für den gesamten Zeitraum der
Sommerferien in Sachsen-Anhalt und Sach-
sen vom 14. Juli bis 26. August 2005. Der
Preis beträgt 17,00 

�

e

 

.
Anerkannt wird das Ticket in Sachsen-Anhalt
und im sächsischen Teil des Mitteldeutschen
Verkehrsverbundes sowie auf folgenden
Strecken der Deutschen Bahn AG bzw. der
Lausitzbahn:
Schönhausen (Elbe)–Rathenow, Jeber Berg-
frieden–Wiesenburg, Jüterbog–Falkenberg
(Elster),Annaburg–Falkenberg (Elster),Kle-
bitz–Jüterbog,Geestgottberg–Wittenberge,
Salzwedel–Uelzen, Oebisfelde–Wolfsburg,
Marienborn–Helmstedt, Stapelburg–Gos-
lar/Bad Harzburg,Bad Kösen–Großheringen,
Nebra–Artern, Berga–Kelbra–Nordhausen,
Tromsdorf–Großheringen,Oberröblingen–
Artern, Genthin–Wusterwitz (Brandenburg).
In der Harzregion ermöglicht das Ticket die
Benutzung der Harzer Schmalspurbahn (HSB)
sowie der Busse der Kraftverkehrsgesell-
schaft Braunschweig und der Wernigeröder
Verkehrsbetriebe auf den gemeinsam betrie-
benen Buslinien zwischen Wernigerode und
Braunlage bzw. Bad Harzburg. Für den
Streckenbereich Schierke–Brocken der HSB
berechtigt das Schülerferienticket zu einer ein-
maligen Hin- und Rückfahrt zum Vorzugspreis
von 12,00 

�

e

 

.
Bei der Deutschen Bahn gilt das Ticket für
Fahrten in Nahverkehrszügen,also Regio-
nalexpress (RE),RegionalBahn (RB) und S-
Bahn jeweils in der 2.Wagenklasse. Eine Nut-
zung von Fernverkehrszügen (EC, IC, ICE,
IR und D) ist nicht möglich.
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Öffentliche Ausschreibung

 

1. Auftraggeber:Landkreis Wittenberg,
Abteilung Zentrale Dienste

2. Ausschreibende Stelle:Landkreis Wit-
tenberg,Bauordnungsamt, Zentrale Ver-
gabestelle
a) Postanschrift:Breitscheidstraße 3,
06886 Lutherstadt Wittenberg
b) Sitz:Breitscheidstraße 3,
Telefon:03491 / 479-686,-687
Telefax:03491 / 479-675

3. Vergabeverfahren: Öffentliche Aus-
schreibung

4. Vergabe-Nr.:

 

Ö 49/05 L

 

5. Art des Auftrages: Lieferung
6. Ort der Ausführung:Landkreis Witten-

berg, Gebäude- und Liegenschaftsma-
nagement/Zentrale Dienste

7. Art und Umfang der Leistung:Lieferung
eines Transporters auf Leasingbasis,
Übernahme Full-Service

8. Ausführungszeitraum:16. November
2005–15. November 2010

9. Name und Anschrift der ausschreibenden
Stelle,bei der die Verdingungsunterlagen
unter Angabe der Vergabe-Nr. schriftlich
angefordert werden können:siehe 2a).

Der Kostenbeitrag für die Verdingungs-
unterlagen beträgt 10,00 

�

e

 

und wird nicht
erstattet.

10.Spätester Anforderungstermin ist ein-
gangsbefristet der 27. Juli 2005. Ein
Verrechnungsscheck muss vor dem Ver-
sand der Verdingungsunterlagen vorlie-
gen.

11.Der Versand der Verdingungsunterlagen
erfolgt am 29. Juli 2005. Die Angebote
sind in Deutsch abzufassen und zu rich-
ten an:siehe 2a).

12.Die Angebotsfrist endet am 17. August
2005 um 13.00 Uhr.

13.Es gelten die Zahlungsbedingungen nach
§ 17 VOL/B in Verbindung mit den All-
gemeinen Liefer- und Zahlungsbedin-
gungen des Landkreises Wittenberg als
„Zusätzliche Vertragsbedingungen“.

14.Geforderte Nachweise:Mit dem Ange-
bot sind die Bewerbererklärungen des
Bieters im Original und aller Nach-
unternehmer mindestens als Kopie vor-
zulegen. Die Originale sind unverzüglich
nachzureichen. 
Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:

– Nachweise im Sinne von § 7 Nr. 4
VOL/A über Firmensitz und -profil,
Nachweise Ihrer Fachkunde und Leis-
tungsfähigkeit – Referenzliste für
vergleichbare Leistungen sowie der
Auskunft aus dem Gewerbezentral-
register (nicht älter als 3 Monate) und
den Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen des Finanzamtes, der Be-
rufsgenossenschaft und der Kran-
kenkasse

15.Ende der Zuschlags- und Bindefrist:
16. September 2005

16.Nebenangebote werden zugelassen.
17.Rechtsform von Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

18.Auskünfte erteilt:
– zum Verfahren:siehe 2b)
– zum technischen Inhalt: Landkreis

Wittenberg,Abt. Zentrale Dienste,Te-
lefon:03491 / 479 820

19.Im Falle der Nichtberücksichtigung Ih-
res Angebotes wird entsprechend des 
§ 27 VOL/A verfahren.

20.Vergabeprüfstelle:Landesverwaltungs-
amt, Nachprüfungsstelle, Willy-Loh-
mann-Straße 7,06114 Halle/Saale.



Das Schülerferienticket gilt nicht für die Be-
nutzung der Busse der Heinrich GmbH Ora-
nienbaum.
Das Schülerferienticket wird an allen Fahr-
kartenausgaben,Verkaufsagenturen, Fahr-
kartenautomaten und in den Nahverkehrs-
zügen der DB AG sowie an allen
gekennzeichneten Verkaufsstellen der betei-
ligten Verkehrsunternehmen und anderen
Kooperationspartner ausschließlich an Voll-
zeitschülerinnen und Vollzeitschüler bis zur
Vollendung des 23. Lebensjahres verkauft.
Schülerinnen und Schüler ab dem 15. Le-
bensjahr müssen ihre Berechtigung in Form
eines Schülerausweises,einer Schulbeschei-
nigung oder durch einen anderen geeigneten
Nachweis (Kopie des letzten Zeugnisses)
nachweisen. Berechtigungen für das Schul-
jahr 2004/2005,deren Gültigkeit vor den (letz-
ten) Ferien endet,werden bis einschließlich
26. August 2005 anerkannt. Das Ticket ist
nicht übertragbar.  

Wo gibt es das Ticket im Landkreis Witten-
berg?
– Im Reisebüro der Nahverkehrsgesell-

schaft Jessen mbH, Rosa-Luxemburg-
Straße 103,06917 Jessen

– Im Reisebüro des Verkehrsunternehmens
Könnecke-Reisen,Mittelstraße 18 a,
06918 Elster

– Im Reisebüro der Fläming-Tours Schrö-
der GmbH, Dr.-Kurt-Fischer-Straße 12,
06895 Zahna

– Im Reisebüro des Verkehrsunternehmens
Omnibusbetrieb Hermann Dalichow, In-
haber, Uwe Dalichow, Friedrichstraße
97,06886 Luth. Wittenberg

– Im Verkehrsbüro des Verkehrsunterneh-
mens Scalar Wittenberger Omnibusver-
kehr GmbH,Mauerstraße 23,06886 Luth.
Wittenberg 

– Im Reisebüro des Verkehrsunternehmens
Wolfgang Säger GmbH,Schmiedeberger
Straße 21,06901 Kemberg

– Fahrkartenausgaben der DB AG
– In Agenturen und Reisebüros mit DB-Li-

zenz
– In der Jugendherberge in Radis

Der zeitweise Ausschuss Hochwasser des
Landtages von Sachsen-Anhalt war am 14.
und 15. Juli im Hochwasserereignisgebiet des
Spätsommers 2002 unterwgs,um sich vor Ort
über die Schadensbeseitigung ein Bild zu ma-
chen. Insbesondere wurde bei der Besichti-
gung der damaligen Deichbruchstellen bzw.
Überströmbereichen den inzwischen weitest-
gehend abgeschlossenen Sanierungen an den
Hochwasserdeichen sowie noch bestehenden
Problembereichen Aufmerksamkeit gewid-
met. Im Landkreis Wittenberg ging es dabei
um die Deichabschnitte bei Seegrehna,
Wittenberg-Pratau und Axien-Mauken. Die
beiden Wittenberger Landtagsabgeordneten
Frank Scheurell und Siegfried Borgwardt
(auch Mitglieder dieses Ausschusses) sowie
der Bundestagsabgeordnete Ulrich Petzold
hatten sich nach der Katastrophe immer wie-
der für eine schnelle Schadensreparatur ein-

gesetzt. Dabei mussten im Landkreis Wit-
tenberg rund 34 Kilometer Deiche grundhaft
erneuert werden. Und es geht weiter, bis zum
Jahr 2010 liegen Pläne bereit. Vor allem die
Abdichtung gefährlicher Schwachstellen und
zum Teil auch Erhöhungen waren nötig.
Frank Beisitzer vom Landesamt für Hoch-
wasserschutz erläuterte den Ausschussmit-
glieder, Bürgermeistern und interessierten
Bürgern bereits vollendete Baumaßnahmen
und weitere in der Hochwasserschutzkon-
zeption des Landes fest geschriebene Arbei-
ten. In Pratau bestätigte Ortsbürgermeisterin
Veronika Dorn, dass sich den vergangenen
knapp drei Jahren ,,eine Menge getan" habe.
Sie wollte dabei auch die Leistungen der Bau-
arbeiter gewürdigt wissen. Ganz ähnlich sah
das der Ausschussvorsitzende Thomas Madl:
,,Sorgen und Ängste der hier wohnenden Men-
schen sind gesunken.“
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2. Änderungssatzung 
der  Verwaltungskostensatzung 
des Abwasserzweckverbandes 
Mühlgraben vom 01.08.2002 

 

Aufgrund des § 6 der Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom
05.10.1993 (GVBI. LSA S. 568) in der zur-
zeit geltenden Fassung  i. V. m. § 4 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) vom
13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405) in der Zeit
geltenden Fassung hat die Verbandsver-
sammlung des Abwasserzweckverbandes
„Mühlgraben“ in ihrer Sitzung am 28.06.2005
folgende 2. Änderung der Verwaltungskos-
tensatzung vom 01.08.2002 beschlossen.

 

Artik el 1

 

Die Verwaltungskostensatzung des Abwas-
serzweckverbandes „Mühlgraben“ vom
01.08.2002 wird wie folgt geändert:

1. Der § 3 wird um folgenden  Absatz (6) er-
gänzt:
„Soweit für eine Entscheidung (Aus-
gangsentscheidung)keine Gebühr festzu-
setzen ist (gilt zum Beispiel bei Abgabe-
bescheiden)  wird für den Fall der
Unzulässigkeit bzw. Unbegründetheit
bzw. teilweisen Unzulässigkeit/teilweisen
Unbegründetheit eine Rechtsbehelfsge-
bühr geltend gemacht. Für die Höhe der
Gebühr gilt Ziffer 11 des Kostentarifes.“

2. Der Kostentarif wird um die Ziffer 11. er-
gänzt:
„Für die Bearbeitung von Widersprüchen
gemäß der Regelung in § 3 Absatz 6 die-
ser Satzung gilt bei einfach gelagerten Fäl-
len eine Gebühr von 20,00 

�

e

 

. Sollte die
Hinzuziehung eines externen Sachver-
ständigen erforderlich sein,so sind die Kos-
ten durch den Widerspruchsführer bei Ab-
lehnung des Widerspruches zu tragen.“

 

Artik el 2

 

Die 2. Änderungsatzung tritt mit dem Tage
nach der Bekanntmachung in Kraft.

Gräfenhainichen,den 28.06.2005

Verbandsvorsitzender Stellvertreter
H. Rußbült G. Gröbner

 

2. Änderungssatzung 
der Verwaltungskostensatzung 

des Trinkwasserzweckverbandes 
Buchholzbehälter vom 01.08.2002 

 

Aufgrund des § 6 der Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom
05.10.1993 (GVBI. LSA S. 568) in der zur-
zeit geltenden Fassung i. V. m. § 4 des  Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) vom
13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405) in der Zeit
geltenden Fassung hat die Verbandsver-
sammlung des Trinkasserzweckverbandes
„Buchholzbehälter“ in ihrer Sitzung am
28.06.2005 folgende 2. Änderung der Ver-
waltungskostensatzung vom 01.08.2002 be-
schlossen.

 

Artik el 1

 

Die Verwaltungskostensatzung des Trink-
wasserzweckverbandes „Buchholzbehälter“
vom 01.08.2002 wird wie folgt geändert:
1. Der § 3 wird um folgenden Absatz (6) er-

gänzt:
„Soweit für eine Entscheidung (Aus-
gangsentscheidung)keine Gebühr festzu-
setzen ist (gilt zum Beispiel bei Abgabe-
bescheiden) wird für den Fall der
Unzulässigkeit bzw. Unbegründetheit
bzw. teilweisen Unzulässigkeit/teilweisen
Unbegründetheit eine Rechtsbehelfsge-
bühr geltend gemacht. Für die Höhe der
Gebühr gilt Ziffer 11 des Kostentarifes.“

2. Der Kostentarif wird um die Ziffer 11. er-
gänzt:
„Für die Bearbeitung von Widersprüchen
gemäß der Regelung in § 3 Absatz 6 die-
ser Satzung gilt bei einfach gelagerten Fäl-
len eine Gebühr von 20,00 

�

e

 

. Sollte die
Hinzuziehung eines externen Sachver-
ständigen erforderlich sein,so sind die Kos-

ten durch den Widerspruchsführer bei Ab-
lehnung des Widerspruches zu tragen.“

 

Artik el 2

 

Die 2. Änderungsatzung tritt mit dem Tage
nach der Bekanntmachung in Kraft.

Gräfenhainichen,den 28.06.2005

Verbandsvorsitzender Stellvertreter
H. Rußbült S. Pannier

 

Die MIDEWA informiert!

 

Für unsere Kunden erfolgt die Trinkwasser-
zählerablesung im Rahmen des rollierenden
Sytems während den nachfolgend aufge-
führten Ablesezeiträumen. 
Juli: Klebitz, Bülzig, Woltersdorf
August: Kropstädt,Wüstemark,Köp-

nick, Jahmo
September: Boßdorf,Weddin,Kerzendorf,

Straach,Grabo,Berkau

 

Inf ormation des Umweltamtes

 

Das Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt will
Landschaftsteile in den Landkreisen Anhalt-
Zerbst,Jerichower Land,Wittenberg und in
der Stadt Dessau durch Allgemeinverfügung
zum Naturpark „Fläming/Sachsen-Anhalt“ er-
klären. Im Landkreis Wittenberg werden Ge-
markungen der Stadt Wittenberg, der Stadt
Zahna und der Gemeinden Abtsdorf,Boßdorf,
Bülzig, Dietrichsdorf, Kropstädt, Leetza,
Mochau,Mühlanger, Straach und Zörnigall
in den geplanten Naturpark einbezogen.
Das Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt hat al-
len betroffenen Landkreisen, Städten,Ge-
meindeverbänden,Gemeinden die vollstän-
digen Verfahrensunterlagen übergeben. Das
formelle Verfahren wird noch bis Ende Juli
2005 geführt. Bitte informieren Sie sich in Ih-
rer Gemeinde. 


